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Überblick Unterstützungsmaterial Distanzunterricht 
 

1. Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und 

Distanzunterricht 

 

Die „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht" 

dient als Leitfaden für Schulleitungen und Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schulen. Sie 

ist vom Ministerium für Schule und Bildung in Zusammenarbeit mit QUA-LiS und unter 

Beteiligung von Schulleitungen, Lehrkräften und Fachleitungen entwickelt worden. 

Auf der Grundlage der „Didaktischen Hinweise für das Lernen auf Distanz" bietet sie 

konkrete Hinweise und Unterstützung bei der Entwicklung organisatorischer, didaktisch-

methodischer und pädagogischer Konzepte sowie Leitlinien zur Leistungsbewertung. Sie 

steht als Online-Broschüre und PDF zur Verfügung. 

 

Für die Berufskollegs liegt eine „Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von 

Präsenz- und Distanzunterricht“ vor. Sie ist vom Ministerium für Schule und Bildung in 

Zusammenarbeit mit QUA-LiS und unter Beteiligung von oberer Schulaufsicht, 

Schulleitungen und Lehrkräften entwickelt worden. Die Handreichung enthält unter anderem 

rechtliche, organisatorische und didaktisch-methodische Hinweise sowie Qualitätskriterien 

zu bildungsgangspezifischen Konzepten. Sie wird ergänzt von Unterstützungsmaterialien in 

einem strukturierten Webangebot zur Umsetzung von digitalen Lernformaten.  

 

2. Erklärvideo zur Handreichung  

Die didaktische Empfehlung der Handreichung ist im folgenden Erklärvideo kurz erläutert. Es 
gibt einen ersten Einblick in das didaktisch-pädagogische Kapitel der Handreichung und 
unterstützt die Lehrkräfte bei der Herausforderung, ihren Unterricht so zu planen, dass er 
sowohl in Präsenz als auch in Distanz gut funktioniert.  

 

3. Austauschformat zur Handreichung 

Zur Handreichung hat das Schulministerium eine Austauschreihe „Aus der Praxis für die 

Praxis“ per Videokonferenz mit Fachleuten aus der Schulpraxis angeboten. In diesem 

Format wurden Beispiele aus der Praxis für die Praxis vorgestellt. Zudem ging es um den 

Austausch von Erfahrungen und die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen. Die 

Aufzeichnungen der 14 Videokonferenzen stehen im Bildungsportal hier zur Verfügung. 

 

4. Übersetzungen von Fragebögen aus der Handreichung 

Die Handreichung bietet einen Fragebogen zur häuslichen Ausstattung der Schülerinnen 

und Schüler. Dieser Fragebogen wurde durch die Schulsozialarbeit Bornheim sowie den 

Kommunalen Integrationsdienst des Rhein-Sieg-Kreises in sechs Sprachen übersetzt: 

Albanisch, Arabisch, Kurdisch, Polnisch, Russisch, Türkisch. Die Übersetzungen stehen 

ebenso im Bildungsportal hier zur Verfügung. 

 

5. Impulspapier zum Distanzlernen 

Das Ministerium hat „Didaktische Hinweise für das Lernen auf Distanz" veröffentlicht. Sie 

sollen dazu beitragen, dass sich in der Phase des Distanzlernens vielfältige Lernchancen 

ergeben und gleichzeitig die sozialen Aspekte des Lernens gewürdigt werden. Sie sind nicht 

als starres Regelwerk zu verstehen, sondern sollen Orientierung geben. Die Hinweise 

https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/upload/distanzunterricht/handreichung_distanzunterricht_bb.pdf
http://www.berufsbildung.nrw.de/
https://vimeo.com/477954319/8b3d9bc957
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulentwicklung/aus-der-praxis-fuer-die-praxis-austauschreihe
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulentwicklung/aus-der-praxis-fuer-die-praxis-austauschreihe
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/frageboegen
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
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wurden als didaktisches Unterstützungs- und Reflexionsangebot für Lehrerinnen und Lehrer 

konzipiert und sie sollen impulsgebend für Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder an 

den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung wirken. Sie sind bewusst allgemein 

formuliert und erfordern eine Konkretisierung, die an die jeweilige Schulsituation angepasst 

ist.  

 

6. Austauschformat zum Impulspapier 

Zum Impulspapier hat das Schulministerium im Mai für Lehrkräfte kostenlose Online-

Austauschformate per Videokonferenz angeboten, bei denen die Möglichkeit bestand, mit 

den Autoren der didaktischen Hinweise in den direkten Austausch zu treten. Die 

Aufzeichnungen der Videokonferenzen stehen hier im Bildungsportal zur Verfügung.  

 

7. QUA-LiS-Unterrichtsvorhaben 

Die QUA-LiS entwickelt in diesem Zusammenhang digitale Unterrichtsvorhaben und 

Praxisbeispiele für alle Schulformen. Sie stellt diese den Schulen sukzessive zur Verfügung. 

Hier sind u. a. exemplarische konkretisierte Unterrichtsvorhaben für verschiedene 

Jahrgänge und Fächer zu finden. Die Unterrichtsvorhaben berücksichtigen unterschiedliche 

Unterrichtsszenarien, auch jene zum reinen Distanzunterricht mit 

Verknüpfungsmöglichkeiten zum Präsenzunterricht. 

 

8. LOGINEO NRW 

Das Schulministerium stellt allen Schulen landesweit mit der Kommunikationsplattform 

LOGINEO NRW, einem Lernmanagementsystem (LOGINEO NRW LMS) und dem 

LOGINEO NRW Messenger Anwendungen für den Distanzunterricht zur Verfügung.  

 

Mit der datenschutzrechtlich geprüften und kostenlosen Plattform erhalten Lehrerinnen und 

Lehrer Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen. Sie können beispielsweise rechtssicher 

über dienstliche E-Mail-Adressen kommunizieren, Termine in gemeinsamen Kalendern 

organisieren oder auch Materialien in einem geschützten Cloudbereich austauschen. 

 

Das ebenso datenschutzrechtliche und kostenfreie Lernmanagementsystem LOGINEO 

NRW LMS ist ein Softwaresystem, mit dem Lernprozesse in digitaler Form umgesetzt 

werden können. Mit LOGINEO NRW LMS können Lehrerinnen und Lehrer Materialien für 

den Unterricht in Kursen und Lernpfaden unter didaktisch-methodischen Aspekten zur 

Verfügung stellen, die Lernende zum Teil im eigenen Tempo durchlaufen. In dem System 

können Lehrende die Lernfortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler verfolgen sowie 

individuelle Rückmeldungen zu ihren Leistungen geben. Es ist zudem möglich, gemeinsame 

Arbeitsvorhaben zu realisieren: Schülerinnen und Schüler können Aufgaben bearbeiten, 

einreichen und miteinander oder auch mit den Lehrerinnen und Lehrern kommunizieren. Auf 

diese Lernplattform können auch externe Dateien (Videos, Fotos, Textdokumente etc.) zur 

Bearbeitung oder Sicherung der Unterrichtsinhalte hochgeladen werden.  

 

Zu den Funktionen des LOGINEO NRW Messengers gehören ein unkomplizierte und 

schnelle Kommunikation über Text (Chats), datenschutzkonforme Verschlüsselung der 

Chaträume und der persönlichen Nachrichten, ein geschlossenes System für die 

Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern, bei der 

eine direkte Kommunikation ebenso möglich ist wie der Austausch in Gruppen über 

verschiedene Chaträume. Zudem können verschiedene Dokumente, Bilder und Videos 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-lernen-in-distanz/handreichung-und-unterstuetzungsmaterialien/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-lernen-in-distanz/handreichung-und-unterstuetzungsmaterialien/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-lernen-in-distanz/handreichung-und-unterstuetzungsmaterialien/index.html
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geteilt werden. Die Nutzung ist als App und im Web möglich, also mit verschiedenen 

Browsern, Betriebssystemen, Tablets und Smartphones.  

 

Der LOGINEO NRW Messenger wird perspektivisch ein Videokonferenztool beinhalten als 

Ergänzung zum bereits zur Verfügung stehenden LOGINEO NRW Messenger. 

 

Alle weiteren Informationen zu den Anwendungen von LOGINEO NRW finden Sie hier: 

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO/index.html  

 

9. Materialsammlung 

Ferner gibt eine umfangreiche Materialsammlung Hinweise und Tipps für das Lernen auf 

Distanz und unterstützt Lehrerinnen und Lehrer dabei, geeignete Aufgaben für Ihre 

Schülerinnen und Schüler zu konzipieren. Die Liste wird kontinuierlich ergänzt und erweitert. 

 

10. EDMOND NRW und learn:line NRW 

Mit EDMOND NRW, einem Online- Mediendienst für Schulen stehen im Schnitt ca. 12.000 

verfügbare Bildungsmedien bereit. Angeboten werden Unterrichtsfilme, Audiodateien sowie 

für das Web aufbereitete didaktische DVDs und Lernsoftware einschließlich schriftlichem 

Begleitmaterial. Die verfügbaren Medien können im Präsenzunterricht oder zu Hause 

verlässlich digital abgerufen und genutzt werden. Den Link zur Onlineanmeldung, 

weiterführende Informationen und Tutorials zur Nutzung von EDMOND NRW finden Sie auf 

der Webseite www.edmond-nrw.de. 

 

Die learn:line NRW listet über 25.000 kostenfreie digitale Lehr- und Lernmedien. Alle Medien 

werden redaktionell gesichtet und durchlaufen einen - mit den anderen Bundesländern 

abgestimmten - Qualitätscheck. 

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/fachliche_unterstuetzungsangebote.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/fachliche_unterstuetzungsangebote.pdf
http://www.edmond-nrw.de/
https://www.learnline.schulministerium.nrw.de/
http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/content/qualit%C3%A4tskriterien-f%C3%BCr-neu-aufzunehmendes-material-die-datenbank-der-learnline-nrw


 
 
 
An die 
Beschäftigten an 
Schulen in NRW  
 
 
 
Angebot zur Testung auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
 
 
In der Zeit nach den Weihnachtsferien (ab 11. Januar 2021) bis zum letzten Schultag vor den Osterferien (26. März 
2021) können sich alle an den öffentlichen Schulen sowie den Ersatz- und anerkannten Ergänzungsschulen tätigen 
Personen bis zu sechs Mal anlasslos und freiwillig auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) testen lassen. Die Testungen 
erfolgen außerhalb der Zeiten eigener Unterrichtsverpflichtung oder eigener an der Schule zu erbringender Arbeits-
zeit. Die Kosten für die Testungen übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen. Mit der Vorlage dieses Schreibens in 
der Arztpraxis oder im Testzentrum wird bestätigt, dass Sie 
 

 
____________________________________________       __________________         
(Vor- und Nachname)            (Geburtsdatum) 
 

 
__________________________________________________________________ 
wohnhaft in   (Straße, PLZ Wohnort) 
 

berechtigt sind, sich zur Entnahme eines Abstriches vorzustellen. 
 
Die Organisation der Testungen erfolgt über die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Nutzung des kostenlosen Tes-
tangebots ist nur bei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten mit Sitz in NRW möglich. Bei ausschließlich privatärztlich 
tätigen Ärztinnen und Ärzten – innerhalb oder außerhalb von NRW – kann die Testung nicht erfolgen.  
 
Wichtig ist, dass Sie dieses Schreiben beim jeweiligen Termin für den Test in der Arztpraxis vorlegen zum 
Nachweis, dass Sie zum berechtigten Personenkreis gehören. Bitte fragen Sie vorher Ihre Ärztin/Ihren Arzt, 
ob sie/er eine Testmöglichkeit anbietet und vereinbaren Sie vor dem Test einen Termin.  
 
 

Testung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
Signatur  
Ärztin/ Arzt 

      

 
Die Testung erfolgt regelhaft mittels PoC-Antigen-Test (sog. Corona-Schnelltest), bei dem das Ergebnis nach einer 
kurzen Wartezeit in der Praxis mitgeteilt wird. Sollte im Einzelfall zu dem vereinbarten Termin in der Praxis kein PoC-
Antigen-Test zur Verfügung stehen, kann der Arzt/die Ärztin alternativ einen PCR-Test (Test mit anschließend erfor-
derlicher Laborauswertung) oder – in Abhängigkeit der Laborauslastung – auch einen Antigen-Labortest durchfüh-
ren. Fällt der PoC-Test positiv aus, ist zur Bestätigung des Ergebnisses ein PCR-Test erforderlich. Die bestätigende 
Diagnostik wird über die GKV bzw. PKV abgerechnet.  
 
Es handelt sich bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 um eine meldepflichtige Erkrankung nach dem Infektionsschutz-
gesetz (§ 11 IfSG). Bei einem positiven Testergebnis wird daher nicht nur die getestete Person, sondern auch das 
für sie zuständige Gesundheitsamt (Wohnortprinzip) über das Labor oder die Ärztin/den Arzt, die/der den Testvor-
genommen hat, automatisch informiert. Dem entsprechenden Meldeformular ist zu entnehmen, ob die/der Betref-
fende in kritischen Bereichen (hier: Schule als Gemeinschaftseinrichtung nach § 33 IfSG) zum Einsatz kommt. In 
diesem Fall wird das Gesundheitsamt im Rahmen der Kontaktnachverfolgung auch das kritische berufliche Umfeld 
in den Blick nehmen (§ 25 IfSG). Sollte das Gesundheitsamt die getestete Person wider Erwarten nicht erreichen, 
dürfte es zum Schutz der Lehrenden und Lernenden auch ohne vorherige Kontaktaufnahme an die Schulleitung 
herantreten. Das Gesundheitsamt wird sodann gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen ergreifen.   
 
Die Teilnahme an den Tests ist selbstverständlich freiwillig. 
 
 
Mit freundliche Grüßen 
 
 
_______________________________                                                   ___________________________ 
(Datum und Unterschrift Schulleitung)     (Stempel Schule) 



 
 

Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts 

Der Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie 

durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit 

der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen 

1 bis 6 aller Schulformen. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer 

Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens, der eine besondere Be-

treuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Körperliche und mo-

torische Entwicklung) muss diese in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten auch in 

höheren Altersstufen sichergestellt werden. Das Betreuungsangebot umfasst für alle Schülerinnen 

und Schüler den zeitlichen Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeit-

raums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages.   

 

Hiermit erkläre ich,  ☐ 

 

Name, Vorname  
 

 

Anschrift 
 
 

 
 

 

Telefon   
 

 

E-Mail Adresse  
 

 

 

dass mein Kind 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (11. Januar 2021-31. Januar 2021) an folgenden 

Tagen eine Betreuung benötigt: 

Tage 

Bitte tragen Sie hier die Tage/den Zeitraum der be-

nötigten Betreuung ein (Montag-Freitag, am Wo-

chenende findet keine Betreuung statt) 

Uhrzeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

 

 

Erklärung: 

Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes an den oben genannten Tagen benötigen. 
 
Wir akzeptieren, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Verpflegung 
möglicherweise durch andere Formen wie z.B. Lunchpakete ersetzt wird.  
___________________________     

Datum, Unterschrift     

 




